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Betrunkener Mallorca-Urlauber sorgt für
Polizeieinsatz im Flugzeug

Ein betrunkener Passagier störte einen Flug nach Mallorca,
wurde von der Polizei abgeführt und sieht sich mehreren

Straftaten gegenüber.

Flughafen Bremen, Deutschland - Ein erheblicher Vorfall
ereignete sich am Montag an Bord eines Flugzeugs, das von
Nürnberg nach Palma de Mallorca starten sollte. Ein 35-jähriger
Mann, stark alkoholisiert, wurde von der Crew des Flugzeugs
vom Flug ausgeschlossen, nachdem er sich wiederholt und
vehement den Anweisungen des Bordpersonals widersetzt hatte.
Der Pilot sah sich gezwungen, die Polizei zu rufen, die den Mann
schließlich aus dem Flugzeug abführte. Schwäbische.de
berichtet, dass der betrunkene Passagier bei der Festnahme
Widerstand leistete und eine Polizistin gegen die Bordwand
schubste; glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Die Polizei brachte den aggressiven Mann zur Dienststelle, wo

https://www.schwaebische.de/regional/bayern/pilot-greift-durch-35-jaehriger-zu-betrunken-fuer-mallorca-urlaub-3601218


ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend
wurde er in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Gegen ihn
wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Vorfall wirft Fragen zu
den rechtlichen Konsequenzen auf, die sich aus seinem
Verhalten ergeben könnten. Besonders relevant ist hierbei der §
113 StGB, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
behandelt, wobei gewaltsames Verhalten oder Drohungen
Voraussetzung sind.

Rechtliche Aspekte im Fokus

Zusätzlich zu dem Widerstand könnte das Verhalten des Mannes
auch unter den Paragraphen des Strafgesetzbuches fallen, die
sich mit der Gefährdung des Luftverkehrs befassen. Laut 
anwalt.de ist es wichtig zu prüfen, ob eine konkrete
Gefährdung des Luftverkehrs durch sein Verhalten vorlag. Die
Reaktionsweise der Crew und der Polizei könnte ebenfalls unter
die Lupe genommen werden, um die Verhältnismäßigkeit zu
bewerten.

Ein weiterer Aspekt ist die Trunkenheit im Verkehr nach § 316
StGB, auch wenn der Passagier das Flugzeug nicht selbst
steuerte. Seine Alkoholisierung könnte dennoch den
ordnungsgemäßen Betrieb des Flugs beeinträchtigt haben, was
für zukünftige rechtliche Überlegungen von Bedeutung sein
könnte.

Folgen und potentielle Strafen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB)
Gefährdung des Luftverkehrs (§ 315 StGB)
Nötigung oder Bedrohung der Crew (§ 240 StGB)
Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)
Ordnungswidrigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz

Ferner könnte das Verhalten auch als Nötigung oder Bedrohung
der Crew gewertet werden, was strafrechtlich verfolgt werden

https://www.anwalt.de/rechtstipps/strafrechtliche-beleuchtung-des-vorfalls-am-flughafen-bremen-241595.html


kann. Ob beispielsweise aggressive Gesten oder verbale
Drohungen den Vorwurf der Nötigung untermauern, bleibt
ebenfalls zu klären. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, dass
der Mann möglicherweise aufgrund seiner Alkoholisierung nicht
voll für sein Verhalten verantwortlich gemacht werden kann.

Insgesamt ist die rechtliche Bewertung solcher Vorfälle komplex
und erfordert eine gründliche Prüfung der Umstände. Der Fall
des 35-Jährigen zeigt die schwerwiegenden Konsequenzen eines
übermäßigen Alkoholgenusses im Kontext des Luftverkehrs auf
und wirft wichtige Fragen zur Sicherheit und den Rechten
sowohl der Crew als auch der Passagiere auf.
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